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1 Teilnahmebedingungen für Compart Schulungen 

Diese Teilnahmebedingungen gelten für die Teilnahme an den Schulungen der Compart GmbH. Die 

Schulungsteilnahme erfolgt ausschließlich zu diesen allgemeinen Bedingungen, die der jeweilige 

Schulungsteilnehmer mit der Anmeldung akzeptiert. Ergänzend können auf die jeweilige Schulung 
individuell zugeschnittene Spezialregelungen gelten, auf die im Rahmen der jeweiligen Schulungs-

details ausdrücklich hingewiesen wird. 

 
Die Schulungen der Compart GmbH beinhalten keine Lernerfolgskontrollen, Prüfungen oder ver-

pflichtenden Leistungsnachweise. Teilnahmezertifikate dienen ausschließlich als Nachweis der Teil-

nahme. Die angebotenen Online-Schulungen stellen keinen Fernunterricht im Sinne des 
Fernunterrichtsschutzgesetzes (FernUSG) dar. 

1.1 Anmeldung 

Bitte melden Sie sich online unter https://www.compart.com/de/education für eine Schulung an.  

 

Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir keine telefonischen Anmeldungen entgegennehmen. Je-
weils 2 Wochen vor Schulungsbeginn endet die Anmeldefrist. 

1.2 Anmeldebestätigung 

Das Compart Schulungsprogramm beinhaltet noch kein verbindliches Angebot, Preisirrtümer sind 

insoweit vorbehalten. Ihre Anmeldung gilt unter dem Vorbehalt der vollständigen Bezahlung der 
Schulungsgebühr erst als angenommen, wenn Sie nach Zugang Ihres Anmeldeformulars von uns 

eine Anmeldebestätigung und Rechnung erhalten 

1.3 Programmänderung und Absage von Schulungen 

Wir bitten um Verständnis, dass wir uns die Absage von Schulungen z.B. bei zu geringer Teilnehmer-
zahl (weniger als vier Teilnehmer) oder Ausfall eines Referenten, höherer Gewalt oder vergleichbarer 

nicht von uns vertretbarer Gründe vorbehalten müssen. In jedem Fall sind wir bemüht, Ihnen Absa-

gen oder notwendige Änderungen des Programms so rechtzeitig wie möglich mitzuteilen. Müssen 

wir ein Schuilung absagen, schlagen wir nach Möglichkeit einen Ersatztermin vor. Falls dieser dem 

Teilnehmer nicht zusagt, erstatten wir umgehend die bezahlte Schulungsgebühr auf Anforderung. 

 
Weitergehende Haftungs- und Schadensersatzansprüche, die nicht die Verletzung von Leben, Kör-

per oder Gesundheit betreffen, sind, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unsererseits vor-

liegt, ausgeschlossen. Bitte beachten Sie dies auch bei Ihrer Buchung von Flug- oder Bahntickets 

und Übernachtungen. Wir sind berechtigt, notwendige inhaltliche, methodische und organisatori-
sche Änderungen oder Abweichungen vor oder während der Veranstaltung vorzunehmen, soweit 

diese den Nutzen der angekündigten Veranstaltung für den Teilnehmer nicht wesentlich ändern. 

1.4 Teilnahmegebühren 

Die jeweiligen Teilnahmegebühren sind in den Schulungsankündigungen von Compart im Internet 
unter www.compart.com bzw. in den speziellen Veranstaltungsflyern ausgewiesen und richten sich 

nach dem Schulungsinhalt und dem Veranstaltungsumfang. Die Teilnahmegebühren sind 
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Festpreise und gelten pro Teilnehmer, sie werden mit Erhalt der Rechnung, bei kurzfristiger Anmel-
dung jedoch spätestens zu Schulungsbeginn fällig. Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzli-

chen Mehrwertsteuer. Die Bezahlung erfolgt unter Angabe des Teilnehmernamens, des 

Schulungsthemas und der Rechnungsnummer auf das in der Rechnung ausgewiesene Konto per 
Überweisung. 

 

Die Gebühren beinhalten den Zugang zur online Trainingsumgebung comPASS (https://www.com-

part.com/de/compass) bei e-Learnings oder dem Fachvortrag (in der Präsenz oder via Videokonfe-
renzsystem). Schulungsunterlagen und ein Teilnahmezertifikat erhalten die Teilnehmer nach 

erfolgreicher Teilnahme an der Schulung. Bei Präsenzschulungen in Böblingen sind zusätzlich alko-

holfreie Tagesgetränke und bei ganztägigen Veranstaltungen ein Mittagessen inkludiert. 

1.5 Hotelbuchungen 

Die Anreise und ggf. benötigte Übernachtungen sind vom Teilnehmer zu organisieren und nicht in 

den Schulungsgebühren enthalten. Auf Wunsch des Teilnehmers ist Compart bei der Hotelbuchung 

in der Nähe des Tagungsortes behilflich. 

1.6 Widerrufsrecht für Verbraucher 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ab dem Tag des Vertragsabschlusses ohne Angabe von 

Gründen diese Bestellung zu widerrufen. Bereits gezahltes Entgelt wird in diesem Fall zurückerstat-

tet. Erfolgt der Widerruf später oder erscheint ein gemeldeter Teilnehmer nicht, ist Compart berech-
tigt, das Entgelt in voller Höhe zu verlangen bzw. einzubehalten.  

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Compart GmbH Education, Wolfgang-Brumme-

Allee 3, 71034 Böblingen Deutschland, E-Mail: order@compart.com, Fax: +49 7031 6205-555) mittels 
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Fax oder E-Mail) über Ihren Ent-

schluss, diese Bestellung zu widerrufen, informieren. 

 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wider-

rufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

1.7 Stornierung 

Stornierungen bedürfen der Schriftform per Brief, Telefax oder per E-Mail (order@compart.com). 
Wir bitten um Verständnis, dass wir keine telefonischen Stornierungen entgegennehmen. Stornie-

rungen unterliegen folgenden Bedingungen: 

 
a. Der Teilnehmer kann die Anmeldung bis spätestens 2 Wochen vor Schulungsbeginn kosten-

los stornieren. Die Schulungsgebühren werden auf Anforderung des Teilnehmers rückerstat-

tet.  

b. Bei einer Stornierung bis spätestens 1 Woche vor Schulungsbeginn wird die halbe Schu-
lungsgebühr auf Anforderung des Teilnehmers rückerstattet. 

c. Erfolgt die Absage in weniger als 7 Tage vor Schulungsbeginn oder erscheint der Teilnehmer 

nicht zur Schulung, so hat er keinen Anspruch auf Rückerstattung der Teilnahmegebühr. Die 
Schulungsunterlagen werden dann dem Teilnehmer auf Anforderung zugeschickt. 

d. Gerne akzeptiert Compart ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. 
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1.8 Urheberrecht und Eigentumsvorbehalt 

Die Unterlagen stellen wir exklusiv unseren Teilnehmern zur Verfügung. Die Schulungsunterlagen 

sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung, Weitergabe oder anderweitige Nutzung der-
Schulungsunterlagen –auch auszugsweise- ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung von 

Compart gestattet. Wir behalten uns das uneingeschränkte Eigentum an den Schulungsunterlagen 

bis zur vollständigen Bezahlung der Teilnahmegebühr vor. 

1.9 Haftung 

Compart haftet für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit der 

Höhe nach unbegrenzt. 

 
Für Schäden, die von Compart oder gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder 

grob fahrlässig verursacht werden, haftet Compart unbegrenzt. 

 

Bei einfacher Fahrlässigkeit der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten (Kardinalspflichten) 
haftet Compart bis zur Teilnehmergebühr. Falls die Teilnehmergebühr ausnahmsweise nicht dem 

typischerweise voraussehbaren Schaden entsprechen sollte, haftet Compart jedenfalls für den typi-

schen voraussehbaren Schaden. 
 

Ansonsten wird die Haftung für einfache Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Compart haftet nicht für 

Schäden, die durch Verlust oder Diebstahl, insbesondere von Garderobe oder anderen Wertgegen-
ständen entstehen. 

 

Compart haftet nicht für die nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellten Inhalte der Schu-

lungsvorträge oder der begleitenden Schulungsunterlagen, sofern kein vorsätzliches oder grob fahr-
lässiges Verschulden von Compart, eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen 

vorliegt. 

1.10 Hinweis auf den Datenschutz 

Die Speicherung und Verarbeitung der Teilnehmerdaten erfolgt unter Beachtung des Bundesdaten-
schutzgesetzes durch Compart. Die Teilnehmerdaten werden zu Abwicklungs-, Abrechnungs- und-

Werbezwecken in Form von Namen, Telekommunikationsdaten und Adresse des Wohn- bzw. Ge-

schäftssitzes gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. 

1.11 Sonstiges 

a. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

b. Als Erfüllungsort und Gerichtsstand wird Böblingen vereinbart. 


